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Leistungen
• Notenpunkte (0 - 15) statt Noten (6 bis 1)
• Leistungskurs

- 2 Schulaufgaben +
- 1 M�ndliche Gesamtnote addieren
- Summe : 3 x 2 = 30 Punkte maximal

• Grundkurs
- 1 Schulaufgabe x 2
- + 1 M�ndliche Gesamtnote addieren
- Summe  : 3 = 15 Punkte maximal
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Einbringung
• Leistungskurse

- 2 x  3 AA je maximal 30 Punkte
- 13/2 z�hlt zum Abitur
- Facharbeit mit mdl. Pr�fung max. insgesamt 30 Punkte

• Grundkurse
- 3./4. Abifach 2 x 3 AA je maximal 15 Punkte
- 13/2 z�hlt zum Abitur
- weitere 16 x Gk-AA je maximal 15 Punkte
(Beachtung der Pflichteinbringung, Brosch�re S. 33)

Die nicht in die Gesamtqualifikation eingebrachten Grundkurs-
Halbjahresleistungen 
werden dennoch im Abiturzeugnis sichtbar und 
gehen in die gerundete Verbalnote im jeweiligen Fach ein. 
Daran sollte man denken!
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Einbringungspflicht (Broschüre S. 33)

• bezieht sich auf Gks, sofern nicht durch Lks schon abgedeckt
• Die insgesamt 22 einzubringenden Grundkurs-Halbjahresleistungen 

sind sp�testens am Tag vor Beginn der schriftlichen Abiturpr�fung 
gegen�ber der Schule zu benennen. 

• Werden aus der F�chergruppe Geographie, Sozialkunde, 
Wirtschaft und Recht z w e i Abiturpr�fungsf�cher gew�hlt, 
kann der Sch�ler w�hlen, ob er g oder ev, k, eth 
in seine Gesamtqualifikation einbringt. 

• b, c, ph: 

Zwei Halbjahresleistungen, wenn 
Belegungsverpflichtung f�r zwei Ausbildungsabschnitte;

drei Halbjahresleistungen.
wenn Belegungsverpflichtung f�r vier Ausbildungsabschnitte 

• die sp�tbeginnende Fremdsprache (isp) muss zwar 4 Semester
belegt werden, die Ergebniss m�ssen aber nicht eingebracht
werden
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Beschränkungen bei Einbringung weiterer Halbjahresleistungen
(Broschüre S. 34)

• Aus Grundkursen in Sport und aus dem Zusatzangebot 
zusammen d�rfen nicht mehr als 5 Halbjahresleistungen, 
davon h�chstens 3 im Grundkursfach Sport, 
eingebracht werden.
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Beschränkungen bei Einbringung weiterer Halbjahresleistungen
(Broschüre S. 34)

• Aus Grundkursen, die auf Leistungskurse bezogen sind, 
d�rfen nicht mehr als 2 Halbjahresleistungen eingebracht werden 
(Beispiel: Lk Musik und Gk Chor oder Big-Band). 

• Von den 22 Grundkurs-Halbjahresleistungen d�rfen 
nicht mehr als 5 dem gleichen Fach angeh�ren 
(Beispiel: Musik und Chor). 

• Nicht eingebracht werden d�rfen 
Halbjahresleistungen mit der Endpunktzahl 0.
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Hürden
Leistungskurse:
• 0 Punkte sind nicht einbringungsf�hig; 

mit dieser Punktzahl abgeschlossene Halbjahreskurse 
gelten als nicht belegt. 

• 1 Punkt als Leistungskurs-Halbjahresleistung bei doppelter Wertung 
ist nicht einbringungsf�hig und verhindert die Zulassung 
zur Abiturpr�fung. 

• weniger als 10 Punkte in Leistungskurs-Halbjahresleistungen 
bei doppelter Wertung d�rfen h�chstens 2-mal vorliegen.

Facharbeit:
• Die Facharbeit darf nicht mit 0 Punkten bewertet worden sein.

• Auch die m�ndliche Pr�fung zur Facharbeit 
darf nicht mit 0 Punkten bewertet worden sein.

• Die termingerechte Ablieferung 
der Facharbeit darf nicht vers�umt werden. 
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Hürden

Grundkurse:
• 0 Punkte sind nicht einbringungsf�hig; mit dieser Punktzahl 

abgeschlossene Halbjahreskurse gelten als nicht belegt, 
d.h. auch die Wochenstundenzahl z�hlt nicht. 

- Bei einer Halbjahresleistung von 0 Punkten gilt das 
betreffende Fach f�r das ganze Schuljahr als nicht belegt!

- Mit 0 Punkten bewertete Grundkurs-Halbjahresleistungen 
verhindern deshalb auch die Einbringung der anderen 
im selben Fach im selben Schuljahr erzielten 
Halbjahresleistungen. 

- Eine Halbjahresleistung von 0 Punkten in einfacher Wertung 
in einem Fach des Pflichtprogramms 
(Grundkursfach oder Leistungskursfach) 
verhindert die Zulassung zur Abiturpr�fung. 

• weniger als 5 Punkte in Grundkurs-Halbjahresleistungen d�rfen 
h�chstens 6-mal eingebracht werden.
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Punktesummen

weniger als
• 110 Punkte im Zeugnisbereich „Grundkurse“
• 70 Punkte im Zeugnisbereich „Leistungskurse“
• 100 Punkte im Zeugnisbereich „Abiturpr�fung“

verhindern jeweils die Zuerkennung 
der allgemeinen Hochschulreife

Die nicht in die Gesamtqualifikation eingebrachten 
Grundkurs-Halbjahresleistungen werden dennoch
im Abiturzeugnis sichtbar und gehen in die 
gerundete Verbalnote im jeweiligen Fach ein. 
Daran sollte man denken!
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Hürden

• Keine der im Rahmen der Abiturpr�fung
einzubringenden acht Punktzahlen  – weder Pr�fungsleistung noch 
eine der Halbjahresleistungen des Ausbildungsabschnittes 13/2  –
der vier Abiturpr�fungsf�cher darf 0 Punkte betragen. 

- Dies bedeutet, dass bei 0 Punkten 
in der schriftlichen Abiturpr�fung in der m�ndlichen 
Abiturpr�fung mindestens 3 Punkte erreicht werden m�ssen. 
Im Colloquium m�ssen bei vierfacher Wertung 
mindestens 4 Punkte erreicht werden.

• weniger als 25 Punkte d�rfen 
in der Addition der vierfachen Wertung des jeweiligen Abiturergebnisses 
und der Punktzahl des jeweiligen Ausbildungsabschnitts 13/2 
h�chstens in 1 Leistungskursfach und 1 Grundkursfach 
oder in 2 Grundkursf�chern vorliegen.
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Gesamtqualifikation
• Leistungskurse

- 2 x  3 AA je maximal 30 Punkte
- 13/2 z�hlt zum Abitur
- 2 x maximal 60 Punkte Abiturpr�fung
- Facharbeit mit mdl. Pr�fung max. insgesamt 30 Punkte

• Grundkurse
- 3./4. Abifach 2 x 3 AA je maximal 15 Punkte
- 13/2 z�hlt zum Abitur
- weitere 16 x Gk-AA je maximal 15 Punkte

(Beachtung der Pflichteinbringung, Brosch�re S. 33)
• Bilanz

- Lk: 7 x 30 = 210 Punkte
- Gk: 22 x 15 = 330 Punkte
- Abi: 4 3 75 = 300 Punkte
 840 Punkte


